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Teilnehmerinformation 17 zu Modul 5 
 Selbstbestimmung und Verantwortung 

 
 

1 Demenz und Willensbildung 

Die Entwicklung einer demenziellen Erkrankung nimmt mit zunehmender 

Symptomatik Einfluss auf die Willensbildung erkrankter Menschen. Die Einsichts-, 

Urteils- und Entscheidungsfähigkeit sind auch bei einem an Demenz erkrankten 

Menschen prinzipiell vorhanden. Entscheidungen werden aufgrund des eigenen 

Wertesystems und unter Abwägung unterschiedlicher Gesichtspunkte getroffen.  

 

Im Laufe einer Demenzerkrankung nehmen diese Fähigkeiten ab und Sachverhalte 

müssen gemeinsam mit den Demenzbetroffenen gestaltet werden (Aushandeln von 

alltagspraktischen und auch weitergehenden Angelegenheiten) oder irgendwann 

auch zu seinem Wohl für ihn geregelt werden.  

Die Erkrankten können zu Beginn der Erkrankung  in alle Entscheidungen 

vollständig einbezogen werden. Es sollte darauf geachtet werden, dass den 

Erkrankten ausreichend Zeit zur Entscheidungsfindung zur Verfügung steht und 

komplexe Thematiken auch mehrfach erläutert werden. Entscheidungen können 

allerdings stark schwanken, je nach psychischer Verfassung des Erkrankten. 

Im weiteren Verlauf der Erkrankung  wird zunehmend deutlich, dass 

Entscheidungen häufig nur noch auf den Nahraum des Erkrankten bezogen getroffen 

werden können. Dies kann unter anderem dadurch unterstützt werden, dass die 

Möglichkeiten der Auswahl visualisiert und gleichzeitig verbalisiert werden. 

Entscheidungen über unbekannte Dinge oder dem Gedächtnis nicht mehr 

zugängliche Dinge sind den Erkrankten kaum noch möglich. Immer häufiger kann es 

dazu kommen, dass Entscheidungen revidiert werden, weil das Treffen der 

Entscheidung vergessen wurde.  

In der späten Phase der Erkrankung  sind Entscheidungen der Erkrankten in erster 

Linie affektgeleitet. Dies bedeutet, dass Entscheidungen mit einer Ja- oder Nein- 

Beantwortung getroffen werden können, wenn die Auswahlmöglichkeiten visualisiert 
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werden können. Es sollten Entscheidungsprozesse vermieden werden, die 

angstauslösend bei den Erkrankten wirken könnten. Besonders gefragt ist in dieser 

Phase auch der Eindruck des pflegenden Angehörigen. Er muss auf die Reaktionen 

des Erkrankten bei der Entscheidungsfindung reagieren und aufgrund Wohlsein und 

Zufriedenheit oder Ablehnung und Abwehr des Erkrankten die Entscheidung für ihn 

unterstützen oder auch letztendlich treffen. 

 

2 Verfügungen und Vollmachten – die rechtliche Betr euung 

Anstelle eines eigenen Informationsteils verweisen wir auf die Broschüre „Was Sie 

über die Vorsorgevollmacht und das Betreuungsrecht wissen sollten“. 

http://www.callnrw.de/broschuerenservice/download/104/betreuungsrecht.pdf 

 

3 Aufsichtspflicht pflegender Angehöriger und Haftu ng bei Demenz 

Ein Mensch, der an einer Demenz erkrankt ist, kann i.d.R. nicht für verursachte 

Schäden zur Verantwortung gezogen werden.  

Pflegende Angehörige haben eine Aufsichtspflicht, wenn sie als rechtliche Betreuer 

für den Aufgabenkreis der Beaufsichtigung bestellt sind.  

Aber auch wenn die rechtliche Betreuung für den erkrankten Angehörigen nicht von 

einem anderen Angehörigen wahrgenommen wird, sollte dieser vorhersehbare 

gefährliche Situationen entschärfen. 

Wenn ein Mensch mit Demenz einen Unfall mit einem Kfz verursacht, so leistet die 

Haftpflichtversicherung des Erkrankten die Schadensregulierung bei dem anderen 

Unfallbeteiligten. Die Kfz- Haftpflichtversicherung kann die volle Schadenshöhe aber 

von dem unfallverursachenden Erkrankten ersetzt verlangen. 

Bei einer privaten Haftpflichtversicherung, die bei Beginn der Erkrankung schon 

besteht, sollte auf die nachträgliche Gefahrenerhöhung durch die demenzielle 

Erkrankung des Versicherungsnehmers hingewiesen werden. Die Versicherungs-

gesellschaft kann dann die Haftpflichtversicherung fristgerecht kündigen oder auch 

die Beiträge erhöhen. Wird die Versicherungsgesellschaft nicht auf die nachträgliche 

Gefahrenerhöhung durch die Demenz hingewiesen, kann sie im Schadensfall eine 

fristlose Kündigung aussprechen und eine Schadensregulierung verweigern. 
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4 Fahreignung bei Demenz 

Während MmD im Frühstadium durchaus noch Autofahren können und dürfen ist 

dies bei einer schweren Demenz keinesfalls mehr möglich. Pflegende Angehörige 

sehen sich oft in der Pflicht, das Autofahren zu unterbinden und vielfach entstehen 

dadurch erhebliche familiäre Konflikte. Primär ist jedoch der behandelnde Arzt 

verpflichtet, MmD über eine bestehende oder drohende Fahruntüchtigkeit 

aufzuklären und bei absehbarer Gefährdung Dritter abzuwägen was mehr Bedeutung 

hat, seine Schweigepflicht oder die Abwendung der Gefährdung für andere.  

Einen Mangel an Fahrtauglichkeit kann man erkennen durch folgende Warnsignale: 

• Reaktionen werden zögernd /unzweckmäßig, zunehmende Ungeschicklichkeit 

• Signale/Hinweise werden übersehen 

• starke Aufgeregtheit/Verwirrung/Blockierung bei ungewohnten Situationen 

• unbeabsichtigtes Überfahren von Sicherheitslinien 

• sich Verfahren in bekannter Umgebung 

• plötzliches grundloses Abbremsen oder Beschleunigen. 

Viele Familienmitglieder eines MmD empfinden eine moralische Pflicht zu handeln, 

wenn die Fahrtauglichkeit eingeschränkt oder nicht mehr gegeben ist. Dafür haben 

sich vier Ansatzpunkte als hilfreich erwiesen: 

• Der behandelnde Arzt kann in die Pflicht genommen und das Gespräch mit 

ihm gesucht werden 

• Pflegende Angehörige können mit dem entfallenden Versicherungsschutz bei 

Schäden argumentieren bzw. einen Versicherungsmakler einschalten, der die 

Problematik des Versicherungsschutzentzugs erläutern kann 

• Pflegende Angehörige können versuchen, auf eine freiwillige Überprüfung der 

Fahrtauglichkeit hinzuwirken 

• Und schließlich bleibt auch noch die Möglichkeit, das KFZ still zu legen oder 

aber stilllegen zu lassen 

Im Zweifel ist es wichtig, mit dem Problem nicht allein zu bleiben und sich an eine 

Demenzfachberatungsstelle zu wenden, um das weitere Vorgehen zu besprechen 

und sich weitere Rechtsauskünfte zu holen. 


